Merkblatt

über die Abrechnung von Gastvortragsmitteln

Die Gastvortragsmittel werden seit dem Haushaltsjahr 2000 nicht mehr getrennt von den Sachmitteln überwacht.

Außerdem werden sie nicht mehr den Fakultäten zentral zugewiesen, sondern jeder C-Stelle zusammen mit Ihren Sachetats bei Titelgruppe 73. Demzufolge sind die Gastvortragsmittel mit den Sachmitteln deckungsfähig.

Anträge auf Auszahlung eines Gastvortragshonorars sind direkt an die Referate III/4 oder III/5  mit dem entsprechenden Formular einzureichen und nicht mehr über das jeweilige Dekanat. Eine vorherige Genehmigung des Gastvortrags entfällt.

Ausgenommen von dieser Regelung sind der Fachbereich Soziale Arbeit und Gastvorträge, die von selbständigen Fachvertretern beantragt werden. In den zuletzt genannten Fällen sind die Formblätter zur Auszahlung der Gastvorträge über das jeweilige Dekanat einzureichen.

Wird ein Gastvortrag beispielsweise vom jeweiligen Lehrstuhlinhaber

an den Vortragenden direkt ausgezahlt (z.B. bei ausländischen Gästen), so ist eine entsprechende Empfangsbestätigung an die Abteilung Wirtschaft und Verwaltung zusätzlich zu übersenden.

Grundsätzlich gilt, dass für Gastvorträge die entsprechenden Haushalts-

mittel bei den jeweiligen Sachetats vorhanden sind und dass eine Auszahlung erst nach Bestätigung durch den Lehrstuhlinhaber erfolgt.

Eine Barauszahlung über die Zahlstelle ist nur in begründeten Aus-

nahmefällen und nach rechtzeitiger Voranmeldung (ca. 14 Tage vorher)

möglich.

Bei ausländischen Gastvortragenden ist das Honorar und etwaige Reisekosten getrennt voneinander auszuweisen, da im Falle einer Steuerpflicht lediglich das Honorar versteuert werden müsste.

Nähere Auskünfte erteilt die Haushaltsabteilung der Universität Bamberg

- Referat III/4 - (Tel. 863 - 1080).
� Hinweise zur steuerlichen Abwicklung von Vorträgen von ausländischen Gästen finden Sie unter...........   





